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I. Haushaltsgesetz  

Allg. Finanzen  

1. Wie beurteilen Sie die geplante Nettoneuverschuldung von 3,5 Milliarden Euro vor dem Hintergrund 
der ab dem Jahr 2020 einzuhaltenden grundgesetzlich verankerten Schuldenbremse?  

Mit der für 2013 veranschlagten Nettoneuverschuldung in Höhe von 3,5 Mrd. € liegt diese zwar um 
1,1 Mrd. € unter dem Soll für 2012, berücksichtigt man allerdings die wegen der Restrukturierungsmaß-
nahmen der WestLB/Portigon im Jahr 2012 vorgenommenen Eigenkapitalzuführung in Höhe von 1 Mrd. €, 
ergibt sich gegenüber dem so bereinigten Volumen lediglich eine Defizitrückführung in Höhe von 
100 Mill. € (Tab. 1). Von einem konsequenten Konsolidierungskurs der Landesregierung in diesem Jahr 
kann damit nicht die Rede sein, zumal die Landesregierung derzeit auch von dem historisch niedrigen 
Zinsniveau profitiert, wodurch die Zinsausgaben niedriger sind als in vorangegangenen Planungen er-
wartet. Diese Einsparungen sind indes nicht dauerhaft, denn die Zinsen werden spätestens dann wieder 
steigen, wenn sich die Lage im Euroraum normalisiert und das gegenwärtige Zinsgefälle abnimmt.  

Hinzu kommt, dass die Nettoneuverschuldung im Jahr 2012 geringer ausgefallen ist als erwartet; so 
zeichnen sich im Haushaltsvollzug Haushaltsverbesserungen in einer Größenordnung von etwa 
600 Mill. € ab. Nach Einschätzung des Finanzministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen dürfte das 
Steueraufkommen in NRW im Jahr 2012 mit 43,4 Mrd. € die Aufkommenserwartungen um rund 
315 Mill. € oder 0,7% übertreffen (NRW FM 2013). Die tatsächliche Neuverschuldung des Jahres 2012 wird 
also voraussichtlich merklich unter dem Soll für 2013 liegen. Auch wenn nicht auf die Ist-Entwicklung des 
vorangegangenen Jahres Bezug genommen wird, sondern auf den dargestellten Sollansatz für 2012, wird 
deutlich, dass die Konsolidierung mit den Planungen für 2013 nicht vorankommt. Ausschlaggebend für 
diese minimale Rückführung der Nettoneuverschuldung ist der Anstieg der Landesausgaben, der in die-
sem Jahr – bereinigt um die Ausgaben zur Restrukturierung der WestLB/Portigon – mit 3,7% vergleichs-
weise hoch ausfällt und um 0,9 Prozentpunkte über dem in der Finanzplanung zugrunde gelegten Zu-
wachs des nominalen Bruttoinlandsprodukts liegt (Tabelle 2). Dies deutet darauf hin, dass die Haus-
haltskonsolidierung offensichtlich nicht die oberste Priorität in der Finanzpolitik der Landesregierung 
hat.  

Tabelle 1 
Nettoneuverschuldung (NNV) des Landes Nordrhein-Westfalen 
2010-2016; in Mrd. € 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
NNV insgesamt 4,9 4,8 4,6 3,5 3,3 2,6 2,5 

Restrukturierung 
WestLB/Portigon 

  
1,0  0,9 0,7 0,85 

NNV ohne Restrukturierung 
WestLB/Portigon 

4,9 4,8 3,6 3,5 2,4 1,9 1,65 

Veränd. zum Vj. in Mrd. € -0,7 -0,1 -0,2 -1,1 -0,2 -0,7 -0,1 
Nachrichtlich in Mrd. €:        
Globale Minderausgaben   0,62 0,74 1,15 1,15 1,15 
Globale Mehreinnahmen   0,00 0,16 0,30 0,30 0,30 

Quelle: Finanzplanung 2012 bis 2016 mit Finanzbericht 2013 des Landes Nordrhein-Westfalen. Landtag Nordrhein-Westfalen, Drucksache 16/1401 
vom 3.12.2012.. 
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Tabelle 2 
Eckwerte der NRW-Haushalts- und Finanzplanung 
2011-2016; in Mrd. € 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

I. Finanzwirtschaftliche Entwicklung in NRW       

Finanzplanung 2011 bis 20151       

Bereinigte Gesamtausgaben 55,00 58,10 59,58 61,18 62,59  
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 2,4 5,6 2,5 2,7 2,3  
Zinsausgaben 4,4 4,6 4,5 4,7 5,0  
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %  0,1 -0,1 0,2 0,2  
Bereinigte Gesamteinnahmen 50,31 54,28 55,98 58,30 60,09  
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 2,9 7,9 3,1 4,2 3,1  
Steuereinnahmen 38,93 43,10 44,69 46,37 48,27  

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 2,4 10,8 3,7 3,8 4,1  

Eigenfinanzierte Investitionsausgaben 3,92 4,16 4,25 4,19 4,18  
Schuldenaufnahme am Kreditmarkt netto 4,95 4,11 3,96 3,33 3,01  

Finanzplanung 2012 bis 20162       

Bereinigte Gesamtausgaben 55,77 58,57 59,68 62,0 63,1 64,7 
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 3,9 5,0 1,9 3,9 1,7 2,6 

Bereinigte Gesamtausgaben ohne Restrukturierung 
WestLB/Portigon 55,77 57,57 59,68 61,10 62,40 63,85 

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 3,9 3,2 3,7 2,4 2,1 2,3 
Zinsausgaben 4,33 4,20 4,05 4,0 4,2 4,5 
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %   -3,7 -1,0 4,5 8,1 
Bereinigte Gesamteinnahmen  54,08 56,38 58,99 60,86 62,60 
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %   4,3 4,6 3,3 2,9 
Steuereinnahmen 41,07 43,10 44,83 46,85 48,77 50,65 
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 8,1 4,9 4,0 4,5 4,1 3,9 
Eigenfinanzierte Investitionsausgaben  5,14 4,28 5,23 4,96 5,07 
Schuldenaufnahme am Kreditmarkt netto  4,75 3,64 3,46 2,76 2,63 

II. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland       

AKS-Vorgaben Oktober 20123       

Nominales BIP 2592,6 2655 2730 2810 2892 2977 
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 3,9 2,4 2,8 2,9 2,9 2,9 
Reales BIP 2451,5 2472 2496 2530 2565 2601 
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 3,0 0,8 1,0 1,4 1,4 1,4 

1) Finanzplanung 2011 bis 2015 mit Finanzbericht 2012 des Landes Nordrhein-Westfalen. Landtag Nordrhein-Westfalen, Drucksache 15/3401 vom 
19.12.2011. - 2) Finanzplanung 2012 bis 2016 mit Finanzbericht 2013 des Landes Nordrhein-Westfalen. Landtag Nordrhein-Westfalen, Drucksache 
16/1401 vom 3.12.2012. – 3) Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Wirtschaft/projek-
tionen.html. 

 

Laut der mittelfristigen Finanzplanung des Landes Nordrhein-Westfalen soll die Nettoneuverschuldung in 
den Folgejahren bei konjunkturellem Rückenwind und einer steigenden Auslastung der Produktionska-
pazitäten schrittweise sinken – von 3,3 Mrd. € im Jahr 2014 über 2,6 Mrd. € in 2015 auf 2,5 Mrd. € in 
2016; ohne die kreditfinanzierten Rücklagenbildungen im Zusammenhang mit Umstrukturierung der 
WestLB/Portigon in Höhe von 900 Mill. € (2014), 705 Mill. € (2015) bzw. 850 Mill. € (2016), die als rein 
finanzielle Transaktionen den Landeshaushalt strukturell nicht belasten, beläuft sich die Nettoneuver-
schuldung auf 2,4 Mrd. € (2014), 1,9 Mrd. € (2015) und 1,6 Mrd. € (2016). Der Defizitrückgang bis 2016 
beträgt damit gegenüber dem um die Ausgaben zur Restrukturierung der WestLB/Portigon bereinigten 
voraussichtlichen Ist des Jahres 2012 nur 1,35 Mrd. €; dies ist angesichts der hohen Konsolidierungser-
fordernisse nicht viel, zumal ein Teil davon auch – wie unten ausgeführt – dem historisch niedrigen 
Zinsniveau zu verdanken ist. Hinzu kommt, dass die angestrebte Defizitrückführung noch keineswegs 
gesichert ist, denn die mittelfristig angesetzten globalen Minderausgaben und Mehreinnahmen von 1,15 
bzw. 0,3 Mrd. € je Jahr müssen erst noch erwirtschaftet werden. 

Sowohl das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) als auch die Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose 
(GD) erwarten, dass aufgrund der Konjunkturschwäche im Winterhalbjahr 2012/2013 die Auslastung der 
Produktionskapazitäten sinken und das Produktionspotenzial im Jahr 2013 leicht unterausgelastet sein 
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wird. Mittelfristig gehen das BMWi und die GD von steigenden Kapazitäten aus. Das BMWi legt die An-
nahme zugrunde, dass die gesamtwirtschaftliche Produktion in den Folgejahren stärker expandieren 
wird als das Produktionspotenzial und die Produktionslücke am Ende des Projektionszeitraums ge-
schlossen sein wird (Tab. 3). Auch nach Einschätzung der GD wird die gesamtwirtschaftliche Produktion 
mittelfristig mit einer höheren Rate als das Produktionspotenzial wachsen, sie geht aber davon aus, dass 
bereits im kommenden Jahr eine positive Produktionslücke besteht, die sich bis 2016 weiter vergrößert 
(Schaubild 1).  

Tabelle 3 
Produktionspotential und Produktionslücken nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums 
2012-2017 
 Produktionspotenzial Produktionslücken 

preisbereinigt nominal preisbereinigt nominal 

Mrd. € % gg. Vj. Mrd. € % gg. Vj. Mrd. € 
in % des  
pot. BIP 

Mrd. € 
in % des  
pot. BIP 

2012 2476,3 1,3 2659,2 2,9 -4,2 -0,2 -4,5 -0,2 
2013 2511,0 1,4 2745,9 3,3 -14,8 -0,6 -16,2 -0,6 
2014 2542,3 1,2 2822,8 2,8 -11,7 -0,5 -13,0 -0,5 
2015 2572,5 1,2 2900,3 2,7 -7,1 -0,3 -8,0 -0,3 
2016 2603,3 1,2 2980,1 2,8 -2,6 -0,1 -3,0 -0,1 
2017 2636,4 1,3 3064,5 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Quelle: Herbstprojektion 2012 der Bundesregierung. 

Schaubild 1 
Produktionslücke nach Einschätzung der Projekt-
gruppe Gemeinschaftsdiagnose 
2000-2017; % in Relation zum Produktionspotential 

 
Quelle: Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2012. 

 

Die in diesem und den kommenden Jahren ge-
plante Reduzierung der Neuverschuldung ist mit 
Blick auf die hohen Konsolidierungserfordernis-
se nicht ambitioniert. Die im Haushaltsjahr 2016 
bei – nach der zugrunde gelegten gesamtwirt-
schaftlichen Projektion der Bundesregierung 
(Tab. 3) – annähernder Normalauslastung der 
gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten 
anfallende strukturelle Nettoneuverschuldung 
von 1¾ Mrd. € verdeutlicht, dass das Land in 
der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts noch 
enorme Konsolidierungsanstrengungen umset-
zen muss, um die im Grundgesetz verankerte 
Schuldenbremse einhalten zu können und im 
Haushaltsjahr 2020 einen strukturell ausgegli-
chenen Haushalt vorzulegen. 

Angesichts des immensen Konsolidierungsbedarfs sollte die Landesregierung die Haushaltskonsolidie-
rung intensivieren. Je später sie damit beginnt, desto schwieriger wird es, im Jahr 2020 einen strukturell 
ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Die Landesregierung muss vermitteln, dass mit der Umsetzung der 
Schuldenbremse ab 2020 die bisherige Rechtfertigung der staatlichen Kreditfinanzierung in Höhe der 
eigenfinanzierten Investitionen entfällt, so dass sämtliche „Prioritäten“ der Finanzpolitik aus den laufen-
den Einnahmen finanziert werden müssen. Sollen einzelne Ausgabekomponenten wie die investiven 
Ausgaben in Human- und Sachkapital gesteigert werden, muss dies auch durch Einsparungen bei ande-
ren, in erster Linie eher konsumtiven Ausgaben „finanziert“ werden. Die Landesregierung steht damit 
vor der Aufgabe, zur Finanzierung von neuen vorrangigen Projekten auch Einsparpotentiale bei nach-
rangigen Projekten zu benennen – nur dann kann von einer nachhaltigen Finanzpolitik die Rede sein. 

Mindereinnahmen aufgrund eingetrübter Konjunkturperspektiven? 

Die Landesregierung legt in ihrer Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2013 einen Anstieg des Steuer-
aufkommens – im Vergleich zum Soll 2012 – von 4,0% und in der mittleren Frist von 4,5% (2014), 4,1 % 
(2015) und 3,9% (2016) zugrunde. Das Steueraufkommen würde danach im Jahr 2016 mit 50,7 Mrd. € 
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einen neuen Höchstwert erreichen und das Niveau von 2011 um 9,6 Mrd. € übertreffen. Der NRW-
Steueransatz wurde aus der Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Oktober 2012 abgelei-
tet, die auf gesamtwirtschaftlichen Vorgaben der Bundesregierung basiert. Diese veranschlagt den Zu-
wachs des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) in diesem Jahr auf 1,0% (nominal: 2,8%); von 2014 bis 
2016 wird ein realer Anstieg des BIP von durchschnittlich 1,4% je Jahr (nominal: 2,9%) zugrunde gelegt 
Knaus, T. (2012: 9-12). Die Bundesregierung geht dabei – wie auch die Projektgruppe Gemeinschaftsdi-
agnose in ihrer Herbstprognose (Döhrn 2012) – davon aus, dass die Konjunktur in Deutschland ange-
sichts der europäischen Staatsschuldenkrise und der konjunkturellen Abschwächung im asiatischen 
Raum im Winterhalbjahr 2012/2013 eine wirtschaftliche Schwächephase durchläuft, dass sie aber im 
Verlauf des laufenden Jahres wieder Fahrt aufnimmt. Sie unterstellt dabei, dass sich der Finanzsektor 
stabilisiert und die Lösung der Schuldenkrise in Europa im Laufe des Projektionszeitraums weiter voran-
kommt. Dass die Staatsschuldenkrise rasch bewältigt wird, ist freilich nicht gesichert.  

Der NRW-Steueransatz für 2013 basiert auf einer vergleichsweise optimistischen gesamtwirtschaftlichen 
Prognose. Aktuelle Konjunkturprognosen gehen davon aus, dass sich die Konjunktur in diesem Jahr stär-
ker eintrübt als von der Bundesregierung erwartet. So prognostiziert das RWI für 2013 lediglich ein BIP-
Wachstum von 0,3% (Döhrn 2012). Der NRW-Haushalt ist somit in diesem Jahr risikobehaftet; konjunk-
turbedingte Steuermindereinnahmen könnten Anpassungen im Haushaltsvollzug (Kürzungen bei den 
disponiblen Ausgaben) oder eine höhere Kreditaufnahme erforderlich machen. 

 

2. In welchem Umfang werden Investitionen vom Land unterlassen (beispielsweise bei der Instand-
haltung von Verkehrsinfrastruktur), was später zu höheren Kosten führt?  

In Frage 2 werden ganz allgemein „Investitionen“ des Landes angesprochen, Verkehrsinfrastrukturin-
vestitionen werden lediglich als Beispiel angeführt. Diese Frage lässt sich nicht auf die Schnelle mit der 
Quantifizierung einer bestimmten „Investitionslücke“ beantworten. Es macht eher Sinn, kurz auf eine 
grundsätzliche Problematik hinzuweisen und zu begründen, weshalb hier eine eingehendere Analyse für 
die Landesregierung wertvoll wäre. 

Ein hoher Anteil der Investitionen an den öffentlichen Ausgaben gilt allgemein als Kennzeichen einer 
„guten“ Finanzpolitik – das gilt für alle Ebenen des föderalen Staates. Das positive Image der Investitio-
nen gründet sich in der einzelwirtschaftlichen Rentabilität von Investitionsprojekten und den daraus 
zukünftig zu erwartenden Renditen. Öffentliche Investitionen werden als wachstumsfördernd eingestuft, 
wenn sie unmittelbar einen positiven Einfluss auf die privaten Produktionsprozesse haben oder wenn sie 
private Investitionen in positiver Weise ergänzen. Empirische Analysen kommen zwar sowohl bezüglich 
der Stärke der Wachstumswirkungen von Investitionen als auch der Wachstumsrelevanz des Infrastruk-
turkapitalstocks zu unterschiedlichen Ergebnissen, den spezifischen Investitionen – etwa in Form einer 
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur – wird in der Literatur allerdings einhellig ein größerer positiver 
Einfluss auf das Wirtschaftswachstum zugeschrieben als den öffentlichen Investitionen insgesamt.1  

In der Analyse von Investitionen sollte nicht allein auf das Volumen öffentlicher Investitionen abgestellt, 
sondern auch die Prozesse öffentlicher Leistungserstellung untersucht werden. Letztere erfordern Be-
triebsausgaben, die sich u.a. in steigenden Personal- und Sachkosten niederschlagen. Diese Folgekosten 
können durchaus in nachfolgenden Jahren sinkende Investitionsquoten nach sich ziehen, da die Bereit-
stellung von Infrastruktureinrichtungen häufig nicht oder nur unzureichend durch Leistungsentgelte 
finanziert werden kann. Zudem stellt sich die Frage nach der Effektivität und Effizienz: Investitionen, z.B. 
in Verwaltungsgebäude, können zumindest der Tendenz nach unproduktiv sein, die den konsumtiven 
Ausgaben zugeordneten Gehälter für Lehrer dagegen tendenziell produktiv.  

Es ist deshalb sinnvoller, sich insgesamt die Frage zu stellen, wie wachstumswirksam die Ausgaben 
des Landes sind bzw. wie wachstumsrelevant die Ausgabenstruktur eines Landeshaushalts insgesamt ist. 
Danach sind diejenigen öffentlichen Ausgaben als wachstumsfördernd anzusehen, die die Produktions-
kapazitäten und/oder die Produktivität des privaten bzw. des öffentlichen Sektors erhöhen. Die endogene 
Wachstumstheorie liefert hierzu seit einigen Jahren die notwendigen theoretischen Zusammenhänge, 

                                                      
1  Eine ausführlichere Darstellung inklusive der Literaturangaben findet sich in RWI (2012). 
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mit denen produktive von nicht oder weniger produktiven Ausgaben unterschieden werden können. 
Dabei wird davon ausgegangen. dass der Staat nicht nur das Wachstumsniveau, sondern auch die 
Wachstumsraten über einen längeren Zeitraum positiv beeinflussen kann. Voraussetzung dafür ist aller-
dings, dass durch das Eingreifen des Staates irgendeine Form des Marktversagens (Netzwerk-
externalitäten, sinkende Durchschnittskosten oder monopolistische Konkurrenz) korrigiert wird. Die öf-
fentliche Infrastruktur wird dann als komplementär zum privaten Infrastrukturkapitalstock bewertet.  

Die endogene Wachstumstheorie zählt folglich neben den Investitionen auch laufende Ausgaben zu den 
produktiven Ausgaben, sofern damit Marktversagen kompensiert werden kann. Dies gilt z.B. für das 
Bildungswesen (Humankapital) und für Forschung und Entwicklung (Sachkapital). Empirische Studien 
haben den Kreis der produktiven, wachstumsrelevanten Ausgaben zum Teil nochmals erheblich erwei-
tert um die bestimmte Gesundheitsausgaben, um Ausgaben des Bereichs ‚Allgemeine Sicherheit‘ und 
Ordnung sowie Ausgaben der ‚Allgemeinen Dienste‘. Dadurch ergibt sich eine erhebliche Bandbreite 
bezüglich des Anteils der als produktiv angesehen Ausgaben am gesamten Haushaltsvolumen.  

Zudem sollte eine Analyse der Wachstumswirksamkeit öffentlicher Haushalte grundsätzlich nicht nur 
die Ausgaben, sondern auch die Einnahmen einbeziehen. Denn die positiven Effekte von produktiven 
Ausgaben können durch die Art und Weise ihrer Finanzierung konterkariert werden (s. auch die Antwort 
auf Frage 3). Das RWI hat bereits in verschiedenen Stellungnahmen darauf hingewiesen, dass insbeson-
dere die Kreditfinanzierung von Investitionen deren (Netto-)Renditen erheblich vermindern. Letztlich zu 
berücksichtigen sind hier auch Aspekte der Generationengerechtigkeit, denn nicht in allen Fällen kom-
men die Erträge von Investitionen denjenigen (der Generation) zugute, die später die Lasten der Kreditfi-
nanzierung tragen müssen. 

Die ohnehin durch die Berücksichtigung der verschiedenen Maßnahmen des Landes im Zusammen-
hang mit der ehemaligen WestLB bzw. der EAA verzerrte Entwicklung der Investitionsausgaben des Lan-
des (NRW FM, Fpl. 2012-2016: 42-43) lässt deshalb kaum Schlüsse auf die gesamten wachstumsrelevan-
ten Ausgaben des Landes zu. Zudem sind weitere investive, wachstumsrelevante Maßnahmen des Lan-
des hier nicht berücksichtigt, wie die Ausgaben des Bau- und Liegenschaftsbetriebs oder auch die Zu-
weisungen des Landes an die Kommunen im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen, die in den 
Kommunen in vielen Fällen investiv verwendet werden dürften.  

 

3.  Plant die Landesregierung haushaltsausgleichende Maßnahmen sowohl über Kürzungen auf der 
Ausgabeseite als auch über verbesserte Einnahmen? Welche konkreten Vorhaben sind geplant, um 
die Einnahmeseite zu verbessern (z.B. Bundesratsinitiativen; Energiesteuer; Straßennutzungsge-
bühren; Parkraumgebühren für großflächigen Einzelhandel außerhalb der Innenstädte)?  

Die Gesamtausgaben im Haushaltsplanentwurf 2013 steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,2 Mrd. € 
(bzw. um 2%) auf rd. 60 027 Mrd. €, die bereinigten Ausgaben steigen auf 59,7 Mrd. € (bzw. um 1,9%). 
Laut Finanzplanung sollen die bereinigten Ausgaben des Landes von 2012 bis 2016 um durchschnittlich 
2,5% zunehmen (Tabelle 5). Auffällig ist dabei die deutliche Zunahme der im kommenden Jahr geplan-
ten Ausgaben in Höhe von 2,3 Mrd. € bzw. 3,9%. 

Die Steigerung der Ausgaben führt die Landesregierung überwiegend auf die Steigerungen bei den 
Personalausgaben zurück, wobei für 2013 bereits Vorsorge für Tarif- und Besoldungserhöhungen einge-
plant ist. Steigende Ausgaben werden ferner für die Versorgung der Pensionäre und für Beihilfe einge-
plant. Aufgrund der steigenden Zahl der Studierenden werden vom Land im Rahmen des Hochschulpak-
tes 2020 im Vergleich zum Vorjahr zusätzlich rd. 265 Mill. € für die Schaffung weiterer Studienplätze 
bereitgestellt. (Der Bund übernimmt noch einmal einen Finanzierungsbetrag in derselben Höhe). Auch 
im frühkindlichen Bereich steigert das Land seine Ausgaben gegenüber 2012 um 112 Mill. €. Aufgrund 
der Zunahme bei den Steuereinnahmen werden vom Land die Zuweisungen an die Kommunen im Rah-
men des Steuerverbundes (ohne Familienlastenausgleich) um rd. 238 Mill. € aufgestockt. 
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Tabelle 5 
Ausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen 
2012 bis 2016 

 
Quelle: (FM NRW, FP 2012-2016: 28). 

 

Nach Angaben der Landesregierung ist auf der Ausgabenseite des Budgets eine qualitative Konsolidie-
rung vorrangig, bei der die Nachhaltigkeit der einzelnen Sparmaßnahmen im Mittelpunkt steht (FM 
NRW, FP 2012-2016: 25). Umgelenkt werden sollen laut der Finanzplanung konsumtive/nachsorgende in 
investive/vorsorgende Ausgaben. Diese „qualitative“ Konsolidierung wird unterstützt vom sog. Effizienz-
team (bzw. vom mittlerweile ernannten „Expertenteam“), das entsprechende Umsetzungsvorschläge 
unterbreitet hat und noch weitere Vorschläge vorlegen soll (FM NRW, FP 2012-2016: 52).  

Effizienzgewinne und damit verminderte Ausgaben sollen laut Landesregierung dadurch erzielt wer-
den, dass zum einem geprüft wird, ob das Land die derzeit von ihm übernommenen Aufgaben weiterhin 
unverändert erfüllen soll, und zum anderen durch eine Analyse des Prozesses der Leistungserstellung 
bzw. der Aufgabenerfüllung. Beide Aspekte spielen bei der begonnenen Analyse der Förderprogramme 
des Landes bereits eine Rolle. Unter Beteiligung der NRW.Bank, die die Mittel für die Förderprogramme 
des Landes zur Verfügung stellt und die die Programme verwaltet, wird derzeit insbesondere geprüft, 
inwiefern die mit Zuschüssen finanzierten Programme auf eine Förderung durch Darlehnsgewährung 
umgestellt werden können. Diese Vorgehensweise ist grundsätzlich zu begrüßen. Angekündigt hat das 
Land „Einsparungen“ in Höhe von knapp 1 Mrd. €, die sich zusammensetzen aus: 

- 550 Mill. € in Form von sogen. globalen Minderausgaben, 
- 270 Mill. €, die als Einsparziele bereits den Ressorts zugewiesen sind, und 
- 152 Mill. € an bereits konkretisierten en Einsparungen bei Förderprogrammen. 

In den „Kürzungsbeschlüssen im Bereich Förderprogramme 2013“ (FM NRW 2013) hat die Landesregie-
rung konkretisiert, wo die Einsparungen in Höhe von rd. 152 Mill.  realisiert werden (sollen); dabei soll 
rund ein Viertel der gesamten Einsparungen durch eine Umwandlung in Darlehen oder durch andere 
Programme (die etwa vom Bund finanziert werden) aufgefangen werden. Ohne eine detailliertere Analy-
se der einzelnen Programme kann in dieser Stellungnahme nicht beurteilt werden, ob die Landesregie-
rung das Potenzial für Kürzungen und Einsparungen durch Umwandlungen in Darlehn ausschöpft. Kri-
tisch angemerkt werden muss allerdings, dass mit dem Volumen von 152 Mill. € lediglich knapp 16% des 
geplanten Volumens von 972 Mill. € bereits konkretisiert wurden und mithin ein Anteil von gut 84% der 
Einsparungen nicht konkretisiert wurden – auch wenn die Kürzungsziele zum Teil bereits den Ressorts 
zugewiesen wurden. Von „gezieltem Sparen“ (FM NRW 2013: 23-24) kann deshalb keine Rede sein.  

Aus Sicht der Landesregierung ist die Konsolidierung des Landeshaushalts trotz der guten Einnahmen-
situation allein durch Anpassungen auf der Ausgabenseite nicht zu erreichen. Sie setzt sich deshalb auf 
Bundesebene auch für Steuererhöhungen bei hohen Einkommen und Vermögen ein. Bei der Einkom-
mensteuer soll beim derzeitigen Tarif bei der Einzelveranlagung ab einem zu versteuernden Jahresein-
kommen von 64 001 bis 100 000 € (und bei Zusammenveranlagung von Ehepaaren von 128 002 bis 
200 000 €) eine dritte Progressionszone eingeführt werden mit einem von 42 auf 49 % steigenden 
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Grenzsteuersatz. Ab 100 000 bzw. 200 000 € soll dann eine obere Proportionalzone mit einem Steuersatz 
von 49% folgen. Daneben sollen künftig auch Kapitalerträge höher besteuert werden, die Abgeltungs-
teuer soll von 25 auf 32% angehoben werden. Auch die Erbschaftsteuerbelastung soll erhöht werden, 
wobei Freigrenzen für nächste Familienangehörige gelten sollen und betriebliches Vermögen verschont 
bleiben soll. Schließlich soll auch die 1996 abgeschaffte Vermögensteuer mit hohen Freibeträgen wieder 
aktiviert werden.2  

Nach den Vorstellungen der Landesregierung sollen die Steuereinnahmen also strukturell erhöht wer-
den. Zu beachten ist allerdings, dass Einsparungen auf der Ausgabeseite und diskretionäre Steuererhö-
hungen im Hinblick auf ihre Wachstumswirkungen nicht gleichwertig sind: Die Aussichten für eine nach-
haltige Haushaltskonsolidierung sind – wie empirische Studien belegen – dann am größten, wenn ins-
besondere bei konsumtiven Ausgaben angesetzt wird und investive Ausgaben von Kürzungen ausge-
nommen werden. Eine qualitative Konsolidierung ist mittel- und langfristig mit Wachstumsgewinnen 
verbunden. Hingegen ist die verteilungspolitisch motivierte Anhebung der Steuerbelastung höherer Ein-
kommen und Vermögen mit Blick auf wachstumspolitische Erfordernisse nicht unproblematisch, weil 
dies das wirtschaftliche Wachstum dämpfen könnte. Wenn sparsam gewirtschaftet wird, hat das Land 
Nordrhein-Westfalen ohnehin kein Einnahmeproblem, denn nach der aktuellen Finanzplanung wird das 
Steueraufkommen in den kommenden Jahren kräftig expandieren und neue Höchststände erreichen; im 
Jahr 2016 dürfte es das Niveau von 2011 um 9,6 Mrd. € übertreffen (Gebhardt 2012: 809–814) (Tabelle 3). 

 

                                                      
2  Vgl. hierzu auch Sozialdemokratische Partei Deutschland (2012), Nationaler Pakt für Bildung und Entschuldung. 

Wir denken an morgen. Pressemitteilung vom 5. September 2011. 
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Schaubild 2 
Steuerquote (Steueraufk. in % des nom. BIP) 
1991 bis 2011 (Ist); 2012 bis 2017 (Prognose) 

 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, Statistisches 
Bundesamt.  

 

Die gesamtwirtschaftliche Steuerquote wird 
nach der aktuellen Prognose des Arbeitskrei-
ses Steuerschätzungen im Projektionszeit-
raum von 22,1 % im Jahr 2011 auf 23,1% in 
2017 zunehmen; sie liegt damit um 0,4 Pro-
zentpunkte über dem vor der Wirtschafts- und 
Finanzkrise erzielten Niveau und um 0,2 Pro-
zentpunkte über dem seit der Wiedervereini-
gung Deutschlands erreichten Höchstwert aus 
dem Jahr 2000 (Schaubild 2). Der Anstieg 
resultiert aus inflations- und progressionsbe-
dingten Mehreinnahmen bei der Lohn- und 
Einkommensteuer. 

 
4.  Inwiefern wird das Land bei der Verteilung der Mittel vom Bund angemessen berücksichtigt (Kö-

nigsteiner Schlüssel)? Wäre eine Änderung der Verteilungsregeln sinnvoll und würde das Land 
NRW dadurch mehr Mittel erhalten?  

Auch diese Frage lässt sich im Rahmen dieser Stellungnahme nicht erschöpfend beantworten, weil der 
Königssteiner Schlüssel für eine Reihe von Aspekten (wie Mittelverteilung, z.B. im Bildungs- und For-
schungsbereich wie der DFG, der MPG, den Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft und der acatech, 
aber auch z.B. Zuteilung von Asylsuchenden) verwendet wird – mit jeweils unterschiedlichen Konse-
quenzen für die in einem Land letztlich zur Verfügung stehenden Mittel. In Frage 4 angesprochen ist der 
Königsteiner Schlüssel als Aufteilungsregel von gesamtstaatlich zur Verfügung stehenden Mitteln. Der 
Königsteiner Schlüssel gewichtet ein Land zu zwei Drittel anhand der (zwei Jahre zuvor realisierten) 
Steuereinnahmen und einem Drittel anhand der Bevölkerungszahl. Die Berechnung des Schlüssels wird 
jährlich vom Büro der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz vorgenommen und im Bundesanzeiger 
veröffentlicht. Im Jahr 2012 wurde für NRW ein Anteil von 21,21997% festgelegt. 

Im Grunde ist die Idee des Schlüssels nachvollziehbar, das Steueraufkommen und die Bevölkerungszahl 
als Indikator sowohl der wirtschaftlichen Stärke als auch des Bedarfs zu verwenden. Das Bruttoinland-
produkt (BIP) als Indikator für die Wirtschaftskraft eines Landes zu verwenden hätte den Nachteil, dass 
diese Größe oftmals für mehrere Jahre rückwirkend korrigiert wird. Notwendig sind sicherlich je nach 
konkreter Fragestellung detailliertere Untersuchungen darüber, ob die Anwendung des Königsteiner 
Schlüssels im jeweiligen Fall überhaupt sinnvoll ist und ob alle relevanten Aspekte bei der Zuteilung 
berücksichtigt wurden (z.B. Mittelübertragungen durch Standortentscheidungen etc.). Grundsätzlich gilt 
sicherlich, dass die Frage der Zuteilung der Mittel vom Bund nicht der entscheidende Aspekt ist, wenn es 
darum geht, den Landeshaushalt zu konsolidieren. Die Landesregierung sollte sich vielmehr darauf kon-
zentrieren, die vorhandenen Mittel effizient einzusetzen und zu prüfen, wo in Zukunft Mittel eingespart 
werden können, ohne die wirtschaftliche Entwicklung des Landes negativ zu beeinträchtigen. 

 

5.  Sehen Sie ein wirtschaftliches Auseinanderdriften von Rheinschiene und Ruhrgebiet? Falls ja: Wel-
che Maßnahmen schlagen Sie vor, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken? Sollte das Land über 
den Haushalt Maßnahmen ergreifen?  

Das RWI hat sich im Jahr 2011 in einer Studie ausführlich mit der wirtschaftlichen Lage des Ruhrgebiets 
und der Frage nach geeigneten Maßnahmen zur Beschleunigung des wirtschaftlichen Wandels beschäf-
tigt (RWI 2011). Aus der wirtschaftlichen und demographischen Bestandsaufnahme führen wir hier bei-
spielhaft zwei Indikatoren an, das BIP je Einwohner und die Arbeitslosenquote, um den in Frage 5 ange-
sprochenen Unterschied zwischen dem Ruhrgebiet und der Rheinschiene (zu denen in der RWI-Studie 
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die Städte Düsseldorf, Köln und Bonn gezählt werden) zu beschreiben. Insbesondere beim BIP je Ein-
wohner liegen die Städte der Rheinschiene deutlich vor dem Durchschnitt der Ruhrgebietsstädte. Aller-
dings kann für den hier betrachteten Zeitraum von 1996 bis 2008 ein leichtes Aufholen des Ruhrgebiets 
festgestellt werden und kein Auseinanderdriften. Wichtig ist zudem die Erkenntnis, dass die Unterschie-
de im BIP je Einwohner innerhalb des Ruhrgebiets erheblich sind. Städte wie Essen und Mühlheim., 
Dortmund und Hagen schneiden deutlich besser ab als NRW (ohne Ruhrgebiet), in anderen Städten wie 
Bottrop oder Recklinghausen ist das BIP je Einwohner deutlich niedriger als im übrigen NRW.  
Schaubilder 3 und 4 

 

Ähnlich fällt der Vergleich der Arbeitslosenquoten aus: Im Ruhrgebiet insgesamt sind die Quoten deut-
lich höher als in den Städten der Rheinschiene, der Abstand hat sich aber eher verringert. Während im 
Ruhrgebiet im Jahr 2010 die Arbeitslosenquote geringfügig niedriger war als im Jahr 2000, ist sie im 
gleichen Zeitraum in den Städten der Rheinschiene leicht gestiegen. Auch hier sind die Unterschiede 
zwischen den Städten und Kreisen des Ruhrgebiets ganz erheblich. Während in den Kreisen Wesel und 
Ennepetal-Ruhr die Arbeitslosenquote fast so niedrig ist wie in Deutschland (ohne NRW), sind die Quoten 
in den Kernstädten des Ruhrgebiets (Gelsenkirchen, Duisburg, Herne, Dortmund und Essen) deutlich 
höher als in Deutschland (ohne NRW) oder auch im restlichen NRW. Anders als in Deutschland (ohne 
NRW) war weder in den Städten der Rheinschiene noch im Ruhrgebiet insgesamt einen deutlicher Rück-
gang der Arbeitslosenquote zu verzeichnen. Auch in der Entwicklung der Zahl der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten zeigt sich das Ruhrgebiet heterogen, insbesondere aufgrund der dabei negativ 
herausstechenden Bergbaustandorte (in denen in der Zeit zwischen 2000 und 2008 Zechenschließung 
stattfanden). 

Die in der RWI-Studie ausgewerteten wirtschaftlichen Kennzahlen haben deutlich gezeigt, dass das 
Ruhrgebiet nicht als einheitlich geprägter Raum verstanden werden kann, vielmehr hat sich die Wirt-
schaftsleistung seit Mitte der 1990er Jahre auch innerhalb des Ruhrgebiets heterogen entwickelt. Die 
umfassende Analyse konnte vielmehr zeigen, dass es sich beim Ruhrgebiet in wirtschaftlicher Hinsicht 
um eine sehr vielschichtige Region handelt, deren Kreise und Städte sich durch eine erhebliche Band-
breite des wirtschaftlichen Erfolgs und durch eine hohe Persistenz in der relativen Position innerhalb des 
auf die Region bezogenen Vergleichs auszeichnen.  

Ferner wurde in der RWI-Studie gezeigt, dass das Ruhrgebiet den Problemen der alternden Gesell-
schaft und des Bevölkerungsrückgangs in besonderer Weise gegenübersteht. Die unter 50-Jährigen sind 
im Ruhrgebiet schwächer vertreten als im restlichen NRW – fast die gesamte erwerbsfähige Bevölkerung 
ist somit im Ruhrgebiet unterrepräsentiert. Das gilt auch für Kinder und Jugendliche. Auch die Bevölke-
rungsprognose fällt für die Kreise und kreisfreien Städte des Ruhrgebiets gemischt aus: Aus heutiger 
Sicht werden im Jahre 2030 lediglich in den Universitätsstädten mehr Menschen im Alter von 20 bis 40 
Jahre leben als im Durchschnitt des restlichen NRW. Das Ruhrgebiet steht damit insgesamt in den kom-
menden Jahren vor erheblichen Herausforderungen, die der Bevölkerungsrückgang und die Alterung der 
Bevölkerung mit sich bringen werden.  
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Wegen der unterschiedlichen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Städte und Kreise im Ruhrgebiet 
sollten unterschiedliche Schwerpunkte in der Regional- und Strukturpolitik gesetzt werden. Trotz einer 
Konzentration auf die Notwendigkeiten vor Ort sollte das staatliche Handeln allerdings innerhalb eines 
vorgegebenen Rahmens einer modernen Strukturpolitik erfolgen. Staatliche Förderpolitik induziert in 
den überwiegenden Fällen – insbesondere auch durch die EU-Strukturfonds – mittlerweile eine Schwer-
punktsetzung auf Investitionen in innovative Bereiche. Statt eines Festhaltens an alten, überholten Struk-
turen ist die Förderung von Forschung und Entwicklung sowie von Kooperationen von universitären und 
außeruniversitären Institutionen mit der Wirtschaft in den Fokus der Politik gerückt. 

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist die Empfehlung, verstärkt auf Kooperationen bei der Leistungser-
stellung und allgemein bei der Aufgabenerfüllung zu konzentrieren. Die heterogene wirtschaftliche Stär-
ke der Städte und Kommunen innerhalb des Ruhrgebiets legen es nahe, bei den Kooperationen zukünftig 
viel stärker auf funktionale Einzelkooperationen zu setzen als auf Lösungsansätze, die das Ruhrgebiet als 
einheitliche Region als Zielgröße angehen. Es sollte also eine Konzentration auf solche Kooperationen 
erfolgen, die sich vornehmen, einzelne, klar definierte Aufgaben abzuarbeiten. Dabei sollten festgelegte 
Kriterien beachtet werden: Kooperationen sollten freiwillig eingegangen werden, von Beginn an ein klar 
definiertes Ziel haben und einem konkreten Zeitplan folgen. Zusätzlich sollte die Kooperation mit festge-
legten Kompetenzen ausgestattet und die Aufteilung des erwarteten Nutzens von Beginn an klar geregelt 
sein. Der Erfolg oder Fortschritt einer Kooperation muss extern evaluiert werden. 

Wenngleich die mit der RWI-Studie vorgeschlagene Strategie für zukünftige Kooperationen nicht auf 
eine umfassende Vorgehensweise zur Beschleunigung des Strukturwandels abstellt, wie sie den Ideen 
des Metropolitan-Ansatzes folgende Vorschläge vorsieht, verlangt sie von allen beteiligten Akteuren 
einen hohen Einsatz. Die Politik wird aufgefordert, geeignete Rahmenbedingungen zu setzen (dies gilt in 
gleicher Weise für die Landes-, Bezirks- und Kommunalpolitik) und kooperative Initiativen zur Lösung 
bestimmter Fragestellungen durch eine flexible Einbindung der Verwaltung zu ermöglichen und zu un-
terstützen.  

Der Anreiz, Kooperationen einzugehen, um dadurch Effizienzgewinne realisieren zu können, ist bislang 
offensichtlich für viele Ruhrgebietsstädte und -kommunen nicht stark genug, um das Kooperationsver-
halten dauerhaft positiv zu beeinflussen. Es gilt also, weitere Wege zu finden, um den Status-quo von zu 
häufigem Kirchturmdenken in den Ruhrgebietsstädten und ihrem Umland zu überwinden. Grundsätzlich 
lassen sich zu diesem Zweck negative und positive Anreize setzen. Aus Sicht der Landesregierung könn-
ten vor allem die finanziellen Zuweisungen an die Kommunen genutzt werden, um als Gegenleistung der 
Städte und Kreise stärkere Bemühungen zu einem effizienteren Ressourceneinsatz durch Kooperationen 
einzufordern. Komplementär dazu lassen sich positive Anreize setzen, um die Eigeninitiative der poten-
ziellen Kooperationspartner anzuregen. Das RWI hat hierzu einen Wettbewerb um Kooperationen vorge-
schlagen, der inzwischen mit großem Erfolg vom Initiativkreis Ruhr und der RAG-Stiftung durchgeführt 
wurde (http://www.kooperation-ruhr.de/). 

 

6.  Wie beurteilen Sie die Beendigung jeglichen Personalabbaus sowie die Streichung von 442 identifi-
zierten und ausgebrachten kw-Vermerken vor dem Hintergrund der ab dem Jahr 2020 einzuhalten-
den grundgesetzlich verankerten Schuldenbremse sowie einer derzeitigen Personalausgabenquote 
des Landes von rd. 40 Prozent und einer Personalsteuerquote von über 50 Prozent? 

Mit einem Ansatz von 22,9 Mrd. € und damit einem Anteil von 38,4% an den bereinigten Gesamtaus-
gaben machen die Personalausgaben einen erheblichen Anteil der Landesausgaben aus, der bei der 
anstehenden Konsolidierungsaufgabe nicht außen vor gelassen werden kann. Bei im Haushaltsjahr 2013 
eingeplanten neuen Stellen und Abgängen von 536 Stellen bleibt der Stellenbestand trotzdem fast un-
verändert. Zudem werden insgesamt 442 kw-Vermerke gestrichen, wodurch sich die Flexibilität bei zu-
künftigen Anpassungen vermindern wird. 

Ob der geplante Stellenzuwachs tatsächlich erforderlich ist, lässt sich ohne eine eingehende Analyse 
der Planungen nicht bewerten. Kritisiert werden kann aber, dass die Landesregierung mit den Stel-
lenumwandlungen den Spielraum für zukünftige Ausgabeneinsparungen weiter reduziert. Angesichts 
der hohen langfristigen Belastungen durch die Versorgungsverpflichtungen und die in den kommenden 
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Jahren rückläufigen Bevölkerungszahl wären an sich Maßnahmen erforderlich, die die Flexibilität bei 
den Personalausgaben erhöhen. Zu hoffen ist, dass das eingesetzte Effizienzteam Vorschläge vorlegen 
wird, mit denen die notwendigen Einsparungen noch in dieser Legislaturperiode eingeleitet werden 
können. 

 

7.  Wie beurteilen Sie die Globalen Minderausgaben von über 800 Millionen Euro? Wird der Landes-
haushalt damit nachhaltig und spürbar entlastet?  

Von der Landesregierung werden 550 Mill. € als globale Minderausgaben in den Haushaltsentwurf für 
das Jahr 2013 eingestellt. Zusätzlich werden den Ressorts globale „Einsparziele“ in Höhe von 270 Mill. € 
zugewiesen. Alles in allem will die Landesregierung in diesem Jahr 820 Mill. € im Haushaltsvollzug ein-
sparen. Das anvisierte Einsparvolumen ist zwar zu begrüßen, die fehlende Konkretisierung der Einspar-
bereiche zeugt aber nicht gerade von einer gezielten Konsolidierungsstrategie der Landesregierung. 
Kritisch muss auch angemerkt werden, dass mit dieser Vorgehensweise das Parlament und die dort zu 
führende Diskussion konkreter Ausgabenpositionen außen vor bleiben, wenn Einsparbeträge in dieser 
Höhe im Haushaltsentwurf nicht bestimmten Positionen zugeordnet werden. Die hier aus Sicht des 
Budgetrechts vorliegenden Probleme wurden in einem Gutachten von Prof. Gröpl im Auftrag des Bundes 
der Steuerzahler dargelegt (Gröpl 2005).  

Immerhin findet im Umfang von 270 Mill. € eine Ressortzuordnung statt und immerhin ist das Effizienz-
team (Expertenteam) weiterhin beauftragt, die Ausgabenstruktur zu überprüfen, die Effizienz der Aufga-
benerfüllung im Vergleich zu anderen Ländern zu bewerten und weitere Einsparpotenziale zu identifizie-
ren. Zwar nutzt die Landesregierung damit auch die Expertise und die Erfahrungen der Ressorts aus 
dem Haushaltsvollzug der vergangenen Jahre (Walter-Borjans 2012), die Landesregierung sollte aber 
neben den wiederholt in der Finanzplanung betonten Schwerpunkten bei den Ausgaben auch angeben, 
wo und wie konkret gespart werden soll.  

 

8.  Halten Sie die Zuführungen an den Versorgungsfonds für angemessen? Wie beurteilen Sie, dass 
sich aus dem versicherungsmathematischen Gutachten aus 2010 (Drucksache 15/3) ergebende Er-
höhung des Zuführungsbetrags bislang nicht umgesetzt wurde?  

Das Land trifft Vorsorge für die bekanntermaßen steigenden Haushaltsbelastungen in Form von stei-
genden Versorgungsausgaben durch die Bildung von Versorgungsrücklagen (dieses Sondervermögen 
wurde einem Bundesgesetz folgend zum 1.1.1999 eingerichtet) und das Sondervermögen in Form eines 
Versorgungsfonds, den das Land zum 1.1.2007 eingerichtet hat. Der Bestand der Versorgungsrücklage 
zum 31.12.2011 betrug ca. 3,6 Mrd. €, zum frühestmöglichen ersten Auszahlungstermin im Jahr 2018 wird 
das Volumen voraussichtlich auf rd. 7,3 Mrd. € steigen. Der Versorgungsfonds hatte zum Ende des Jahres 
2011 ein Volumen von rd. 0,72 Mrd. €. In den Versorgungsfonds wird für alle ab dem 1. 1.2006 eingestell-
ten Beamten/Beamtinnen und Richter/Richterinnen monatlich ein Betrag von derzeit 554,90 € einge-
zahlt; für 2013 sind Einzahlungen in Höhe von 340 Mill. € geplant, in den kommenden Jahren weiter stei-
gende Beträge (430 Mill. € in 2014, 530 Mill. € in 2015 und 630 Mill. € in 2016). Im Jahr 2035, wenn die 
ersten Beamten, für die der Fonds gegründet wurde, in Pension gehen, soll der Fonds etwa zwei Drittel 
der laufenden Versorgungskosten des Landes abdecken (NRW FM, FP 2009-2013).  

Einerseits ist die Einrichtung der genannten vorsorgenden Maßnahmen positiv zu bewerten, anderer-
seits wurde das Gros der bisherigen Vorsorge mit Krediten des Landes finanziert, so dass als tatsächliche 
Rücklagenbildung im Grunde genommen lediglich die Nettoposition nach Berücksichtigung der Zinsbe-
lastung aus der Kreditaufnahme bezeichnet werden kann (siehe etwa auch: Benz et al. 2010: 16). Auf-
grund des zu erwartenden zukünftigen Anstiegs der Zahl der Versorgungsempfänger werden die jährli-
chen Versorgungsausgaben des Landes in den kommenden Jahren erheblich steigen und weil diese Aus-
gaben mit einer höheren Rate zunehmen werden als die gesamten bereinigten Ausgaben des Landes, 
wird ihr Anteil an den gesamten bereinigten Ausgaben zunehmen und weitere strukturelle Anpassungen 
auf der Ausgabenseite des Budgets erforderlich machen. 
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Die in dem angesprochenen Gutachten (Karrass 2012) empfohlene Anhebung der Zuführung zum Son-
dervermögen „Versorgungsfonds NRW“ für neu eingestellte Beamte auf 588 € sollte möglichst bald um-
gesetzt werden – und zwar ohne dadurch die Rückführung der Neuverschuldung zu verlangsamen. Ver-
zichtet die Landesregierung auf die Anhebung, sollte sie in der nächsten Finanzplanung auch deutlich 
machen, wie sich dieser Verzicht auf den Deckungsgrad (derzeit werden noch 70% angestrebt) für die 
zukünftigen Versorgungsleistungen auswirken dürfte.  

Unabhängig von der Frage einer höheren Einzahlung in den Versorgungsfonds sollte die Landesregie-
rung prüfen, inwiefern weitere Reformvorschläge bei der Beamtenversorgung umgesetzt werden sollten, 
etwa die Einführung eines Nachhaltigkeitsfaktors, der die (erwartete) Entwicklung des Verhältnisses von 
Versorgungsempfängern und Steuerzahlern in die Berechnung der Versorgungsleistungen einbezieht.  

 

9.  Wie bewerten Sie die Notwendigkeit einer entschlossenen Haushaltskonsolidierung auch zur Be-
grenzung der zukünftigen Zinsbelastungen? Welche Gefahren drohten andernfalls für Investitionen 
in wichtige Zukunftsbereiche wie Bildung und Forschung?  

Die Zinsausgaben des Landes nehmen in diesem und dem kommenden Jahr trotz der zunehmenden 
Verschuldung des Landes weiter ab (Tabelle 2), weil die Landesregierung von dem historisch niedrigen 
Zinsniveau profitiert, das zu erheblichen Einsparungen bei der Refinanzierung von Altschulden führt. 
Dies trägt dazu bei, dass die Zinssteuerquote, also die Zinsausgaben im Verhältnis zum Steueraufkom-
men, in den kommenden Jahren merklich niedriger ausfällt als im Jahr 2011 (10,6%); die Landesregie-
rung veranschlagt die Zinssteuerquote auf 9,0 (2013), 8,5% (2014), 8,6%v (2015) und 8,9% (2016).  

Allerdings werden die Kapitalmarktzinsen nicht auf dem niedrigen Niveau bleiben, bei Anziehen der 
Konjunktur und Normalisierung der Lage im Euroraum ist vielmehr wieder mit einem höheren Zinsni-
veau und höheren Zinsausgaben zu rechnen. Beispielsweise würde ein Anstieg der Durchschnittsverzin-
sung um einen Prozentpunkt langfristig zu Mehrausgaben von etwa 1,4 Mrd. € pro Jahr (etwa 3% des 
Steueraufkommens) führen. Ein merklicher Anstieg des Zinsniveaus würde also erhebliche Haushaltsbe-
lastungen nach sich ziehen – ein Risiko für die Haushaltsplanung, denn dann könnten die Zinsausgaben 
gegen Ende des Finanzplanungszeitraums trotz sinkender Nettoneuverschuldung sogar mit wachsender 
Dynamik steigen (NRW FM, FP 2012-2016: 40). 

Das RWI hat bereits in verschiedenen Stellungnahmen für den Landtag darauf hingewiesen, dass die 
strukturelle Neuverschuldung am ehesten durch eine konsequente Konsolidierungspolitik abgebaut und 
die Aufwendungen für den Schuldendienst in Relation zur Wirtschaftskraft gesenkt werden können. In 
dem Maße wie die Landesregierung die Möglichkeiten zur Rückführung des strukturellen Defizits nicht 
konsequent nutzt, bleiben die Zinsausgaben trotz der historisch niedrigen Zinssätze weiterhin hoch und 
der Spielraum für zukunftsträchtige Investitionen eng. Im Wettbewerb mit anderen Ländern, die mit dem 
Abbau der Neuverschuldung schon weiter vorangekommen sind oder die – wie Bayern – angekündigt 
haben, mit der Rückzahlung der Altschulden zu beginnen, wird Nordrhein-Westfalen wirtschaftlich an 
Boden verlieren. 

 

10.  Welches weitere Einsparpotential sehen Sie in der Landesverwaltung bei den Personal- und Ver-
waltungskosten, z.B. durch eine Rücknahme der zusätzlichen Freistellungen aufgrund der LPVG 
Novelle im Jahr 2011?  

Das Land NRW ist gemäß der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse gefordert, bis 2020 einen 
strukturell ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Dieses Ziel dürfte angesichts des immensen Konsolidie-
rungsbedarfs nur erreicht werden, wenn sämtliche Ausgaben des Landes einer kritischen Analyse unter-
zogen werden. In erster Linie gilt es, die Effizienz bei der Aufgabenerfüllung zu erhöhen. Die Landesre-
gierung ist aber auch gefordert, auf der Ausgabenseite grundsätzliche Einsparungen umzusetzen. Sie 
hat daher eigens ein „Effizienzteam“ eingesetzt, das Einsparvorschläge unterbreiten soll, wie der Haus-
halt des Landes erfolgreich konsolidiert werden kann. Zudem ist das Effizienzteam (Expertenteam) wei-
terhin beauftragt, die Ausgabenstruktur zu überprüfen, die Effizienz der Aufgabenerfüllung im Vergleich 
zu anderen Ländern zu bewerten und weitere Einsparpotenziale zu identifizieren. 
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